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DIE SEITE DES SOG-VORSTANDES

Appell an die eidgendssischen Rate

In der Herbstsession befasst sich der Nationalrat mit den Anderungen
der Armeeorganisation. Die Revision der Verordnung enthilt nur einen
Teilbereich des Entwicklungsschrittes 08/11, anderes (z.B. der Ausbau
der Krifte fiir friedensfordernde Einsitze) liegt in der Kompetenz des
Bundesrates, trotzdem muss sie in die sicherheitspolitische Gesamtkon-
zeption eingebettet werden. Die SOG hat bereits mehrmals darauf hin-
gewiesen, dass der Schritt 08/11 ohne systematische sicherheitspoliti-
sche Diskussion vorbereitet wurde. Sie fehlt weiterhin. Einen Anstoss da-
zu erwartet die SOG von der parlamentarischen Debatte.

Obwohl klar ist, dass die reelle Politik
nicht vorgegebenen Modellen folgt, ist die
gesamte schweizerische Sicherheitspolitik
— insbesondere aber die Konsequenz des
Entwicklungsschrittes 08/11 der Armee —
schematisch zu tiberpriifen.

Bandbreite. Der Prozess darf nicht iiber-
spannt werden. Andern sich die Rahmenbe-
dingungen grundlegend, ist das ganze Kon-

zept zu tiberdenken.
Die Diskussionen um den sicherheitspo-
litischen Bericht 2000 haben gezeigt, dass
keine Einigkeit

Sipol Bericht Bedrohungs-

bekampfung
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SICHERHEITSPOLITISCHER ENTSCHEIDUNGSPROZESS der

Armeemodelle

tiber die Giiltigkeit
bestehenden
Grundlagen herrscht.
Ohne von der
Mehrheit der zu-
stindigen  politi-
schen Gremien an-
erkannte Ausgangs-
lage ist weder eine
sicherheits- noch
militirpolitische Pla-
nungssicherheit zu
erzielen. Hier ist
das Parlament ge-
fordert.

Gesellschaft

Ausgangspunkt jedes sicherheitspoliti-
schen Entscheidungsprozesses miissen die
moglichen Bedrohungsformen sein. Die
Botschaft des Bundesrates zur Anderung
der Armeeorganisation vergleicht Aussagen
aus dem Sicherheitspolitischen Bericht
2000 und des Armeeleitbildes XXI mit der
heutigen Lage und kommt insgesamt zum
Schluss, dass der Katalog der Bedrohungen
und Gefahren in Bericht und Leitbild im-
mer noch vollstindig erscheine. Bei der
Eintretenswahrscheinlichkeit sind bei ein-
zelnen Bedrohungen jedoch Modifikatio-
nen angebracht, schwergewichtig bei der
Informationskriegsflihrung und den Fol-
gen der Proliferation, nennenswert auch
bei Natur- und technischen Katastrophen
und dem Terrorismus.

Die SOG ist nicht der Meinung, dass die
sicherheitspolitischen Grundlagen komplett
neu erarbeitet werden miissen. Sie fordert
aber, dass der sicherheitspolitische Bericht
vom Bundesrat wihrend jeder Legislatur
tberpriift und dem Parlament als sicher-
heitspolitische Grundlage abgegeben wird.
Die vorliegende Botschaft zur AO-Revision
kann diese Aufgabe nicht ersetzen, da sie sich
aus nahe liegenden Griinden auf Armeebe-
lange beschrinkt. Sicherheitspolitik umfasst
aber weit mehr. Die Armee muss sich als ler-
nende Organisation weiterentwickeln. Dies
kann sie aber nur innerhalb einer gewissen

Sicherheitspolitische Mittel anpassen

Der fliessende Ubergang von innerer
und dusserer Sicherheit bedingt nicht nur,
dass die sicherheitspolitischen Mittel besser
vernetzt werden, sondern dass auch die zu-
standigen staatlichen Ebenen ihre Schnitt-
stellen definieren, bzw. ithre Hausaufgaben
16sen. Die «Nationale Sicherheitskoopera-
tion» stellt zurzeit die grosste Herausforde-
rung dar.

Dem Bund fehlen 600 Polizisten fiir sei-
ne Aufgaben (wozu u. a. die internationale
Verpflichtung gehort, diplomatische Nie-
derlassungen zu schiitzen), und die Kanto-
ne weisen ein Defizit von 1000 Polizisten
fir Aufgaben ihrer eigenen Polizeihoheit
aus. Dieser unbewiltigten politischen Si-
tuation und der fehlenden Entscheide we-
gen liuft die Armee Gefahr, nachhaltg
Schaden zu nehmen. Subsidiire Siche-
rungseinsitze diirfen nicht zur dauerhaften
Armeeaufgabe werden.

Deshalb fordert die SOG, dass ein Kon-
zept mit einer Strategie zur Inneren Si-
cherheit erarbeitet wird, das die Kompe-
tenzausscheidung zwischen Bund und
Kantonen eindeutig regelt und die Milizar-
mee weiter von Polizeiaufgaben entlastet.

«Sicherheit durch Kooperation» gilt
nicht nur fuir die aussenpolitische Kompo-
nente, sondern vor allem und zuerst flir die
Innere Sicherheit.

Dilemma Aufwuchs

Die Aussagen zum Aufwuchs sind wi-
derspriichlich. In der Botschaft schreibt der
Bundesrat, dass die konkreten Massnahmen
eines Aufwuchses erst festgelegt werden
konnen, wenn sich eine fasssbare Bedro-
hung herausbildet, weil diese bestimmt,
wohin die Armee aufwachsen miisse. In ih-
rer Stellungnahme zur AO-Revision
mahnte die SOG: Die Konzeption zur Armee
XXI geht von einem Aufiwuchs aus, was ein
Denken in sicherheits- und militarpolitischen
Varianten bedingt. Aber hat sich das Aufwuchs-
konzept nur auf den klassischen Verteidigungsfall
auszurichten? Wer sagt uns heute, in welche
Richtung die Armee aufivachsen muss? Es
konnte durchaus sein, dass eine andere Bedro-
hungsform gemdss ALB XXI — nicht nur eine
militdrische Aggression — einen Aufiuchs be-
dingt. Man denke zum Beispiel an die Bedro-
hungsform Natur- und technische Katastrophen:
War die Armee letztes Jahr wirklich bereit? Oder
kdnnte bzw. miisste sie bereits aufgrund dieser
Bedrohungsform aufwachsen?

Die Erhaltung und Weiterentwicklung
aller Kernkompetenzen der Armee zur Ver-
teidigung sind unbedingt sicherzustellen,
weil die Zeit fehlen wird, um verlorene
Kompetenzen wieder zu erwerben. Die
Geschichte und kiinftige Bedrohungspo-
tenziale verpflichten zu vorsichtigem Han-
deln. Besonders schwierig in einer Krisen-
situation ist die Ristungsbeschaffung fiir
den Kleinstaat Schweiz. Es kommt nicht
von ungefihr, dass die Armeeabschaffer mit
ihrer Initiative flir ein Verbot von Kriegs-
materialexporten der ohnehin schon redu-
zierten schweizerischen Ristungsindustrie
den Todesstoss versetzen wollen.

Entscheide rechtzeitig zu fillen, liegt in
derVerantwortung der Politiker. In der Fra-
ge des Aufwuchses erwartet die SOG vom
Parlament klare Vorgaben ans VBS.

Ausblick

Aufgrund der Reaktionen zum Bot-
schaftsentwurf zur AO-Revision ist der
Bundesrat zur Benennung der Brigaden
zuriickgekehrt. Auch die SOG hatte dies
verlangt. Besonders wichtig flir die Milizar-
mee schweizerischer Pragung ist ihre Ver-
ankerung in der Bevolkerung. Eine Identi-
fikation tber die Brigaden und die ge-
bithrende Berticksichtigung der sprachli-
chen Minderheiten tragen dazu bei. Die
kommende Debatte im Parlament darf sich
aber nicht auf die Armeestruktur beschrin-
ken, sie muss sich mit dem ganzen Inhalt
der Botschaft auseinander setzen.

In der Wintersession steht das Riistungs-
programm 06 auf dem Programm. Es ent-
halt Elemente (Genie- und Minenrium-
panzer), die dringend nach einer vorgingi-
gen Flurbereinigung rufen, wohin die Ar-
mee gehen soll. |

ASMZ Nr.7/8/2006 (Y4



	Die Seite des SOG-Vorstandes : Appel an die eidgenössischen Räte

